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Stadt Gladbeck Gladbeck, 06.06.2023 

 Vorlage Nr. 230307 

Federf. Stadtamt: Wirtschaftsförderung und Liegenschaften 

Vorlage für den Berichterstatter:in Zuständigkeit Sitzung am Punkt 

 

Wirtschaftsförderungs- und 

Bauausschuss 
Stadtbaurat Dr. Kreuzer Entscheidung 21.06.2023 6 

 

öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

Einsatz des Erbbaurechts durch die Stadt Gladbeck 

 
Begründung: 

 

Zuletzt wurde in der Sitzung des Wirtschaftsförderungs- und Bauausschusses am 23. März 

2023 umfassend über den künftigen Einsatz des Erbbaurechts durch die Stadt Gladbeck  

diskutiert. Auf die Vorlage wird insoweit verwiesen. Sachliche Änderungen gibt es seitdem 

nicht. 

 

Einigkeit bestand darüber, dass die Möglichkeiten zur Anpassung des Erbbauzinses bei 

Veränderungen bzw. Verlängerungen bestehender Verträge ausgeschöpft werden sollen. 

Außerdem soll beim Verkauf städtischer Grundstücke künftig immer vorab geprüft werden, 

ob eine Vergabe dieser Grundstücke für eine wohn- und/oder gewerbliche Nutzung im 

Erbbaurecht sinnvoll ist. Eine Vergabe im Erbbaurecht wird insbesondere bei der Nutzung 

großer zusammenhängender Grundstücke, wie sie von der Stadt in den letzten Jahren im 

Rahmen der städtischen Bodenvorratspolitik erworben wurden, als sinnvoll erachtet. 

 

Das Amt für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften wird dazu einen abgestimmten Ver-

fahrensvorschlag erarbeiten und im Ausschuss zur Diskussion stellen. 

 

Einigkeit bestand auch darüber, dass künftig in der Regel keine gewerblich genutzten bzw. 

mit Mehrfamilienhäusern bebauten Erbpachtgrundstücke mehr verkauft werden sollen.  

 

Keine Einigkeit wurde zunächst darüber erzielt, ob und wenn ja unter welchen Bedingun-

gen auch künftig Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, die in Erbpacht vergeben wurden, 

verkauft werden sollen. 
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Die Verwaltung empfiehlt dazu, dass künftig alle Erbpachtgrundstücke im Eigentum der 

Stadt verbleiben sollen. Ein Verkauf wird damit ausgeschlossen! 

 

Sollten im Ausnahmefall übergeordnete Gründe, zum Beispiel aus sozialen, wirtschaftlichen 

oder städtebaulichen Gesichtspunkten, aus Sicht der Verwaltung für einen Verkauf spre-

chen, so wird der Ausschuss unter Darlegung der Gründe um eine Einzelfallentscheidung 

gebeten. 

 

Aus Sicht der Verwaltung hat dieses Vorgehen den Vorteil, dass damit sowohl für Erb-

pachtnehmer:innen als auch für die Liegenschaftsverwaltung Klarheit besteht und keine 

aufwändigen Kaufverhandlungen geführt werden, die dann nicht zu einem Verkauf führen. 

Neben dem Arbeitsaufwand würde ein abgelehnter Verkauf auch immer zu einer vermeid-

baren Enttäuschung auf Seiten der Kaufinteressent:innen führen. 

 

Der Verkauf städtischer Erbpachtgrundstücke gehört nicht zu den beschlossenen Maß-

nahmen zur Haushaltskonsolidierung. Nach Rücksprache mit der Kämmerei bestehen in-

soweit gegen das beschriebene Verfahren keine Bedenken. 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine x 

  

folgende  

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 

 

 

 

 

Klimarelevante Auswirkungen: 

 

 keine wesentliche Klimarelevanz  

 Die Durchführung der Haupt- und Alternativenprüfung war daher nicht notwendig (keine Anlage). 

 

x keine negative oder eine positive Klimawirkung 

 Die Durchführung der Alternativenprüfung war daher nicht notwendig (keine Anlage). 

 

 eine negative Klimawirkung 

 Die Alternativenprüfung wurde durchgeführt und das Prüfungsergebnis ist als Anlage beigefügt. 
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Beschlussentwurf: 

 

Der Bericht der Verwaltung wird zur Kenntnis genommen und dem beschriebenen Vorge-

hen zugestimmt. 

 

 

 

 Die Bürgermeisterin 

I. V. 

 

 
 

         Dr. Volker Kreuzer 

           - Stadtbaurat - 

 

  

______________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

 _________________-Ausschusses 

 Rates 

 Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 


